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»ertraut ber ©infid&t unb bem guten EBtEen ber 33eprben,
baß fie auch itt biefer ©ahe baS ffticbtige treffen. Eteifer
»erlieft bie Ekrner Ekrorbnung unb Ijebt beren einfache unb
aEgemein berftänbfid&e gaffnng pernor. ©r wünfht, baß
biefe Ekrorbnung bem fantonalen SjSoIijeibiieltor ans §ecj
gelegt werbe. ©teinegger mtE bie fantonale Ekrorbnung
annehmen begtn. als genügenb anerfennen, wenn ißr einige
©äße ber SBerner Ekrorbnung, befonberS ber britte beigefügt
werben, welcher berfügt, baß SluSlänber, bie fid) in gefeß»

Wibriger EBeife an ber ©treifbemegung beteiligen, per 5ßoIiget=

fdjub in ibre Heimat beförbert werben foüen. ©r meint
and), bie beute publizierte -Ekrorbnung fei wefentlidj beffer
als bie in „gimmerleuten" oorgelefene. Suter betont bie fftot»

Wenbigfeit energifcper EEaßnabmen jum ©büße ber perfon»
liefen Freiheit ber EEeifter fowobl als ber ntdjt ftreifenben
Slrbeiter. unb wünfebt, baß ber fßorftanb biefür bie geeigneten
©dritte tbue. ©teinegger erEIärt bie Slufnabme beS britten
©aßeS ber Serner Ekrorbnung in bie gürdjerifc^e pofitiö
als Sebingnng, wenn er bie festere als genügenb aner»
fennen foE. Ser SBorfißenbe nimmt oon aEen geänberten
EBünfdjeu mit SluSnabme beSfenigen bon Sanmeifter ©retber
fEotiz unb berfpridft zu tbnn, was möglich, ift, um beren

©rfüEung zu erreichen. Steifer ftellt eine gnttiatiüe in SluS»

ftdjt, Wenn man nicht balb in befriebigenber EBeife bie

©hußmaßregeln ergreift, welche nötig finb. tgafner wünfeht,
bab bie SSoten unb Ekfdjtüffe ber gimmerleuten» unb ber

SonbaEeoerfammlnng noch in einem offtgieEe'n Sferidjt beS

ESorfianbeS zur Kenntnis ber Sküölferung gebracht werben,

©retber wieberbolt feinen Eintrag, eS fei bem ©tabtrat eine

©tngabe mit bem ©rfuchen zu machen, er möchte feine ®e»

fdjäfte anberS »erteilen n. f. m. Ser Skwftßen'ce Dotiert

gegen biefen Eintrag. @r finbet, eS fei nicht Slnfgabe biefer
Ekrfammlrtng, an Den ©tabtrat berartige Elnfinnen zu fteEen.

©r wirb bie b tutigen Soten beriidfichtigen, unb wir tonnen
baS Sertranen in ihn feßen, baß er feine Slufgaben oerfteben"
wirb, ©retber giebt feinen Eintrag gurücf. Ser Eintrag §afner
gelangt zur Slbftimmung uttb wirb einftimmig angenommen.
Jgerr EEatermeifter ©tettbadjer ergreift nod) baS EBort, um
auf bie ungenügenben Sräfte ber ^ioligei im gaEc weiterer
SlnSbebnung ber ©treitS binzuweifen unb ben ©ebanten an
eine Sürgerwebr auf bie Sippen ber Elnwefenben zu legen,
©r möchte bie eöentueE nötig werbenbe Selbftbülfe unb ihre
Drganifation rechtzeitig Befprochen wiffen. ©tabtrat SïoEer

fpricht fid) gegen bie Sefpredjung biefer Slnregnng auS; er

bat Sertranen in bie tantonale, Sertrauen in bie ftäbtifche
Solizei unb glaubt, eine anbere Drganifation zur Etbwebr
ber oom Sorrebner berührten ®,fahren mürb? als fßroüos
fation Wirten. Sie Serfammlung fhließt fid) biefer Sluf»

faffung an unb ift bamit am ©nbe ihrer Seratungen ange»

langt, föerr Sang erEIärt fie barunt als gefdjloffen unb
nimmt auf EBunfh eines StebnerS eine balbige wettere

EEetfterOerfammlung in SluSficht. („SageSanzeiger.")

25erGan&gtoefen.
Ser ©entrai » ISorftanb beê

©btoetjevtfbcu ©bteinermeiffer»
Oereiitê richtet an bie gefamte
EEeifterfhaft folgenbe Slufforberung :

„EBerte SoEegen! ©amStagS,
24. 2Jlärz, habe« in gürih eine

größere 2tngal)I ©chreinergehütfen
auf 14 Sage, alfo auf 7. Slpril
näcfiftbt", bie EIrbeit getünbet, für
ben gafl, als Pon ©eite ber EEetfier»

fchaft ihre gorbernngen, welche ©te
au anberer ©teEe publiziert fiuben

—~ nicht bemiEigt würben.
Siefe gorbernngen finb aber berart für baS ganze ®e»

werbe fchäbigenb, baß ein ©treif unöermeiblid) ift. SBir er»

fnchen baßer bie gefamte EEeifierfhaft, fchon beute feinen Pon
gûridj fommenben Strbeiter mehr einzufteEen, bamit bie gabt
ber ©treiter nicht Dorgeitig perminbert wirb, ©in genaues
SamenSöerzeichntS Wirb nah befinittü befebtoffenem ©treif
jebem einzelnen ©djreinermetfter gugefteEt werben urtb zählen
wir beftimmt auf 3b" ©olibarität."

Sie gürber ©breincrnrbeiier, Pon benen bereits 450
auf 14 Sage gefünbigt haben, legten ben ^ßringtpalen nah=
ftebenbe gorberung in gorm etneS ElrbeitSoertrageS Dor :
1. Sie ElrbeitSzeit in fämtlidjen EBerfftätten güricbS unb
llmgegenb beträgt 9 ©tunben ohne Unterbrechung, mit SlnS»
nähme einer EEittagSpaufe. 2. Ser EEinimallobn wirb auf
55 ©tS. feftgefeßt unb muß auch im Slftorb garantiert wer»
ben. 3. Sonntag», fEad)t» unb lle&ergeitarbeit barf nur in
aufeerorbentlidjen gaEen ftattfinben unb ift bem Sorftanb
ber ©hreinergewerffhaft baoort SEngetge zu machen. Ueber»
Zeitarbeit wirb mit 33 Sßrogent, ©onntag» unb SEahtarbeit
mit 50 Srozent gufdjlag berechnet. Ste füabtarbeit beginnt
abenbS 8 Uhr unb hört morgens bei Segintt ber üblichen
ElrbeitSzeit auf. 4. Sie aiusgabtung finbet aEe ©amStage
bireEt mit @d)tuß ber ElrbeitSzeit ftatt. Sie ftünbigung be»

trägt acht Sage unb tann nur ©amStagS ftattfinben. 5. SllS
Sefompte barf nicht mehr als ein Sag innebeijalten werben.
6. SluSzahlnng unb Strbeit wirb in ein Süd)lein mit num»
merierten ©eiten nnb gtoar mit Sinte eingetragen; baS

Sücblein bleibt in fgänbett beS SlrbeiterS. Stad) gertigfteEung
beS ElfforbS muß jemeiten am nädjften gahltag abgerechnet
werben. 7. Sie éttorbarbeit mufe nad) bem beftebenben

Sarif mit 20 Sßrogent gufcE)lag berechnet werben. 8. Ser
SlrbeitSnachweiS wirb oon ber ©ewertfhaft geführt unb ftebt
unter SontroEe ber Sirbettgeber. 9. Ser 1. EEat ift als
geiertag freizugeben. 10. gnr ©hltchtung Pon Sobnftrettig»
feiten unb Efertebungen biefeS Vertrages wirb ein ©chtebS»

geriebt nach Slrt. 732a nnb ff ber zürd)erifd)en fEechtSPÜege

gebilbet.

Sie ©cbmHcrmeifierberfßiitutlung in giirih »ow
lebten ©amStag, etwa 100 EEann ftarf Befudji, bat nach

etngebenber fEefolutton mit nnterfhriftlicher S5erpEtchtnng

folgenbe Söefcfjlitffe gefaßt: 1) Elnf ben Pon ben Slrbeitern

Borgelegten ElrbeitSBertrag fanh unter feinen Umftänben ein»

getreten werben nnb eS haben bie Slrbeiter bebtngnngSloS
weiter zu arbeiten. 2) Senjenigen Slrbeitern, welche auf
7. Slpril bie EIrbeit gefünbigt haben, wirb zur EBteberauf»

nähme berfelben eine grift oon 4 Sagen gemährt, fo baß

wer bis 12. Slpril bie EIrbeit nicht mteber aufnimmt, befinitio
entlaffen ift. 3) ©S foE ein genaues 25ergetd&ui3 ber ftrei»
fenben Slrbeiter angefertigt unb baSfelbe jebem ©hretner»
meifter beS ®antotiS gürid), fowie jeber ©eftton beS fdjweiz.
©cbreinermeifteroeretuS beförberlichft gugefteEt werben. 4) Sie
EEetfterfcbaft gürichS üerpftidjtet fich bureb Unterfhnft, innert
SabreSfrift feinen ber ftreifenben Slrbeiter mehr einzufteEen.

Sie ÜEeifter, welche biefe SJeretnbarung übertreten, PerfaEen

in eine fßuße Pon 50 gr. für jeben gaü, Wethe ber SJereinS»

faffe, ePentueE einer zu grünbenben EEetfterftreiffaffe zufaEen.

5) Sie Unterzeichneten bezeugen btemit bie ©olibarität gegen»

über ber gefamten SEeifterfhaft gürth§, fowie fämtlihen
©eftionen beS fhtoeig. ©hreinermetfterDeretnS. Ste StS»

fuffton, weihe zu biefen Öefhlüffen führte, mar rege unb

befaßte jtdj mit jebem einzelnen 5ßunEt feßr einläßlich- ©tu»

Zelne fRebner waren für eine 33uße oon 100 granfen, auh
fprahen fih einige für eine längere griff für bie ©treifer

ans, eS würben 8, ja fogar 14 Sage genannt. 3Eit mobl=

woEenber Iffiürbtgung fpredjen fih ferner einzelne EEeifter

über bie Sbatfahe aus, baß bie Slrbeiter bie gefeßlthe

^ünbtgungSfrtfi eingehalten haben: man fagte, Biete Slrbeiter

feien zur Unterzeichnung ber ©treifBerpflthtung gezwungen

warben, wenn -nicht äußerlich, bodj moralifh- 3Eit bem »ßn

einzelnen EEeifiern anerfannien, bisherigen EEinimaEobn Bßn

45 ©ts. pro ©tunbe babe man fdjledjte ©tfabrnngen ge»
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vertraut der Einsicht und dem guten Willen der Behörden,
daß sie auch in dieser Sache das Richtige treffen. Reiser
verliest die Berner Verordnung und hebt deren einfache und
allgemein verständliche Fassung hervor. Er wünscht, daß
diese Verordnung dem kantonalen Polizeidirektor ans Hecz

gelegt werde. Steinegger will die kantonale Verordnung
annehmen bezw. als genügend anerkennen, wenn ihr einige
Sätze der Berner Verordnung, besonders der dritte beigefügt
werden, welcher verfügt, daß Ausländer, die sich in gesetz-

widriger Weise an der Streikbewegung beteiligen, per Polizei-
schub in ihre Heimat befördert werden sollen. Er meint
auch, die heute publizierte Verordnung sei wesentlich besser

als die in „Zimmerleuten" vorgelesene. Suter betont die Not-
wendigkeit energischer Maßnahmen zum Schutze der persön-
lichen Freiheit der Meister sowohl als der nicht streikenden
Arbeiter und wünscht, daß der Vorstand hiefür die geeigneten
Schritte thue. Steinegger erkläri die Aufnahme des dritten
Satzes der Berner Verordnung in die zürcherische positiv
als Bedingung, wenn er die letztere als genügend aner-
kennen soll. Der Vorsitzende nimmt von allen geäußerten
Wünschen mit Ausnahme desjenigen von Baumeister Grether
Notiz und verspricht zu thun, was möglich, ist, um deren

Erfüllung zu erreichen. Reiser stellt eine Initiative in Aus-
ficht, wenn man nicht bald in befriedigender Weise die

Schutzmaßregeln ergreift, welche nötig sind. Hasner wünscht,
daß die Voten und Beschlüsse der Zimmerleuten- und der

Tonhalleversammlung noch in einem offiziellen Bericht des

Vorstandes zur Kenntnis der Bevölkerung gebracht werden.

Grether wiederholt seinen Antrag, es sei dem Stadtrat eine

Eingabe mit dem Ersuchen zu machen, er möchte seine Ge-
schäfte anders verteilen u. s. w. Der Vorsitzende votiert
gegen diesen Antrag. Er findet, es sei nicht Aufgabe dieser

Versammlung, an den Sladtrat derartige Ansinnen zu stellen.

Er wird die hmtigen Voten berücksichtigen, und wir können
das Vertrauen in ihn setzen, daß er seine Aufgaben verstehen
wird. Grether zieht seinen Antrag zurück. Der Antrag Hafner
gelangt zur Abstimmung und wird einstimmig angenommen.
Herr Malermeister Stettbacher ergreift noch das Wort, um
auf die ungenügenden Kräfte der Polizei im Falle weiterer
Ausdehnung der Streiks hinzuweisen nnv den Gedanken an
eine Bürgerwehr auf die Lippen der Anwesenden zu legen.
Er möchte die eventuell nötig werdende Selbsthülfe und ihre
Organisation rechtzeiîig besprochen wissen. Stadtrat Koller
spricht sich gegen die Besprechung dieser Anregung aus; er

hat Vertrauen in die kantonale, Vertrauen in die städtische

Polizei nnd glaubt, eine andere Organisation zur Abwehr
der vom Vorredner berührten Gefahren würde als Provo-
kation wirken. Die Versammlung schließt sich dieser Auf-
sassung an und ist damit am Ende ihrer Beratungen ange-
langt. Herr Lang erklärt sie darum als geschlossen und
nimmt auf Wunsch eines Redners eine baldige weitere

Meisterversammlung in Aussicht. („Tagesanzeiger.")

Berblmdswesen.
Der Central - Vorstand des

Schweizerischen Schretncrmeister-
Vereins richtet an die gesamte

Meisterschaft folgende Aufforderung:
„Werte Kollegen! Samstags,

24. März, haben in Zürich eine

größere Anzahl Schreinergehülsen
auf 14 Tage, also auf 7. April
nächsthin, die Arbeit gekündet, für
den Fall, als von Seite der Meister-
schaft ihre Forderungen, welche Sie
an anderer Stelle publiziert finden

nicht bewilligt würden.
Diese Forderungen sind aber derart für das ganze Ge-

werbe schädigend, daß ein Streik unvermeidlich ist. Wir er-

suchen daher die gesamte Meisterschaft, schon heute keinen von
Zürich kommenden Arbeiter mehr einzustellen, damit die Zahl
der Streiker nicht vorzeitig vermindert wird. Ein genaues
Namensverzeichnis wird nach definitiv beschlossenem Streik
jedem einzelnen Schreinermeister zugestellt werden und zählen
wir bestimmt auf Ihre Solidarität."

Die Zürcher Schreinerarbeiter, von denen bereits 450
auf 14 Tage gekündigt haben, legten den Prinzipalen nach-
stehende Forderung in Form eines Arbeitsvertrages vor:
1. Die Arbeitszeit in sämtlichen Werkstätten Zürichs und
Umgegend beträgt 9 Stunden ohne Unterbrechung, mit Aus-
nähme einer Mittagspause. 2. Der Minimallohn wird aus
55 Ets. festgesetzt und muß auch im Akkord garantiert wer-
den. 3. Sonntag-, Nacht- und Ueberzeitarbeit darf nur in
außerordentlichen Fällen stattfinden und ist dem Vorstand
der Schreinergewerkschaft davon Anzeige zu machen. Ueber-
zeitarbeit wird mit 33 Prozent, Sonntag- und Nachtarbeit
mit 5V Prozent Zuschlag berechnet. Die Nachtarbeit beginnt
abends 8 Uhr und hört morgens bei Beginn der üblichen
Arbeitszeit auf. 4. Die Auszahlung findet alle Samstage
direkt mit Schluß der Arbeitszeit statt. Die Kündigung be-
trägt acht Tage und kann nur Samstags stattfinden. 5. Als
Dekompte darf nicht mehr als ein Tag innebehalten werden.
6. Auszahlung und Arbeit wird in ein Büchlein mit num-
merierten Seiten und zwar mit Tinte eingetragen; das
Büchlein bleibt in Händen des Arbeiters. Nach Fertigstellung
des Akkords muß jeweilen am nächsten Zahltag abgerechnet
werden. 7. Die Akkordarbeit muß nach dem bestehenden

Tarif mit 20 Prozent Zuschlag berechnet werden. 8. Der
Arbeitsnachweis wird von der Gewerkschaft geführt und steht
unter Kontrolle der Arbeitgeber. 9. Der 1. Mai ist als
Feiertag freizugeben. 10. Zur Schlichtung von Lohnstreitig-
leiten und Verletzungen dieses Vertrages wird ein Schieds-
gericht nach Art. 732a und ff der zürcherischen Rechtspflege
gebildet.

Die SchràerMeisterversamllllung in Zürich vom
letzten Samsrag, etwa 100 Mann stark besuch:, ha: nach

eingehender Resolution mit unterschriftlicher Verpflichtung
folgende Beschlüsse gefaßt: 1) Auf den von den Arbeitern
vorgelegten Arbeitsertrag kann unter keinen Umständen ein-

getreten werden und es haben die Arbeiter bedingungslos
weiter zu arbeiten. 2) Denjenigen Arbeitern, welche auf
7. April die Arbeit gekündigt haben, wird zur Wiederauf-
nähme derselben eine Frist von 4 Tagen gewährt, so daß

wer bis 12. April die Arbeit nicht wieder aufnimmr, definitiv
entlassen ist. 3) Es soll ein genaues Verzeichnis der strei-
kenden Arbeiter angefertigt und dasselbe jedem Schreiner-
meister des Kantons Zürich, sowie jeder Sektion des schweiz.

Schreincrmeistervereins beförderlichst zugestellt werden. 4) Die
Meisterschaft Zürichs verpflichtet sich durch Unterschrift, innert
Jahresfrist keinen der streikenden Arbeiter mehr einzustellen.

Die Meister, welche diese Vereinbarung übertreten, verfallen
in eine Buße von 50 Fr. für jeden Fall, welche der Vereins-
kasse, eventuell einer zu gründenden Meisterstreikkasse zufallen.

5) Die Unterzeichneten bezeugen hiemit die Solidarität gegen-
über der gesamten Meisterschaft Zürichs, sowie sämtlichen

Sektionen des schweiz. Schreinermeistervereins. Die Dis-
kussion, welche zu diesen Beschlüssen führte, war rege und

befaßte sich mit jedem einzelnen Punkt sehr einläßlich. Ein-
zelne Redner waren für eine Buße von 100 Franken, auch

sprachen sich einige für eine längere Frist für die Streiker

aus, es wurden 8, ja sogar 14 Tage genannt. Mit wohl-
wollender Würdigung sprechen sich ferner einzelne Meister
über die Thatsache aus, daß die Arbeiter die gesetzliche

Kündigungsfrist eingehalten haben: man sagte, viele Arbeiter

seien zur Unterzeichnung der Streikverpflichtung gezwungen

worden, wenn nicht äußerlich, doch moralisch. Mit dem von

einzelnen Meistern anerkannten, bisherigen Minimallohn von
45 Cts. pro Stunde habe man schlechte Erfahrungen ge-



lîr. 2 lllnfrtrtt §awb»erlter-Settimfl (Organ für bit offiziellen Sßublüationen be« Settel}, «SewerbeOerein«) 17

macht. Sie fdE)Ied)ten Arbeiter erhalten baburh ju Diel, bie

guten DerbältniSmäftig p wenig ßobn. Sie gorberung beS

8tägigen 3at)ltage§ tonne, meil eine unnüfte unb bebeutenbe

ÛJÎeftrarbeit für bie 3Mfter pr golge Ipbenb, nicht ange»

nommen werben. Sie 33îe£)r£>eâaf)tung für Ueberpit= unb

©onntagSarbeit fei fhon biëïjer üblih u. f. to. 3m gernern
tourbe bie Sßoligeiinftruftion beS tanionalen fßolizeibireftorS
befprod&en ; in ber Hoffnung, bafe ibr Soüpg beffer fei als

ibr äßortlaut, mürbe bon einer begügtidjen iRefolution ab=

gefeben. Sefhloffen mnrbe bagegen eine petition an ben

gentraloerbanb um ©rünbung einer Kaffe, au§ melier in

©treifpiten weniger bemittelten ÏReiftern 3ufhüffe erteilt
werben fßnnen, bamit fie burcb praftifhe Slnerfennung ber

©olibarität niärt ruiniert werben. 2luh eine ©rbebung über
bie in ber Umgebung 3ürih3 bepblten Söhne mürbe ange=

orbnet.

Sie Sürcber ©lafergeljülfen gelangen mit ber gorbe»

rung um 9ftünbige SlrbeitSzeit unb Stbfdbaffung ber 2lffûrb=

arbeit an bie äReifter, immerbin in ber IReinung, bie Sähe
auf frieblicfjem 2Bege p erlebigen.

ßentralDerbanb jtirhcrifher SJÎeifter- unb ©emerbe*
Dereine. Sie am 3. Stpril abgehaltene SeIegieetenoerfamm=
lung ber ©emerbeDereine 3üri<i) bat bie Don ben 3Mfter=
oerfammlnngen öom 20. nnb 24. ÜRärz gefaxten nnb Dom

©entralüorftanb erlaffene fRefolufionen rebigiert u. befhloffen,
folhe biemit ben SSebörben unb bem Rkblifum pr KenniniS
ZU bringen. @S lauten foldfe folgenbermaffen: 1. Sie ©in«

fübrung beS iReunftunbentageS ift für ben fßlafc 3nrih nicht
möglih- ©egenüber ber erbrücfenben Konfurrenz be§ 2luS=

lanbeS auf Dielen ©ebieten täme bie ©rfüüung biefer gor»
berung einfad^ bem fRuin manchen ©ewerbeS gleich- 3üri<b
foil unb will für fozialbemofratifhe Probleme baS Sßerfuä)§=

felb nidjt abgeben. 2. Sie gorbernng eines ÜRinimallobneS
wirb bon ber prcberifcben ÜJleifterfdjaft nicht bewilligt; bie

geleiftete Slrbeit foil baS SIRaft beS Sohnes abgeben. 23ei

ber SSerfhiebenbeit biefer Slrbeit, fowie ber SBorbilbmtg ber

Arbeiter, ift bie ghierung eines SJHnimaHobneS einfach
nicht möglich- 3. Sie 9Reifterfhaft 3üric6S forbert Don ben

Söebßrben ben ©dpft ber gefeftlih garantierten inbioibueüen
greibeit nnb baber auch ©dSjub für ben Slrbeitgeber unb
bie arbeitenben ©ebülfen. 6ie erblicft in ben ©rlaffen ber
fantonalen fßolizetbireftion nur ben gefeftlicben iRabmen,
biefen ©huft p gewähren nnb erwartet Don ben Organen
gerechte SluSfübrnng ber gegebenen Storfhriften. 4. Sie
prdjerifcbe Sfteifterfdjaft ertlärt ficb folibarifd).

SSiertelialjrêïehnunflen. Ser ©entraloerbanb ber ©e^

werbeoereine 3ürih richtet an bie ©inwobnerfdjaft 3ürid>s
folgenbe SSefanntmahung: „SaS rafcb pulfierenbe mirtfdjaft
liebe Sehen 3üricb§ läftt eS als wünfcbenSwert erfdjeinen
baft auf bem gewerblichen ©ebiet bie Dierteljäbrlictje fRed)

nnngSftetlnng eingeführt werbe unb feften wir uns beSbalb
Deranlaftt, an bie SöeDölferung 3ürid)§ bie ergebene Sitte
p richten, baS SSorgeben p billigen unb ütertelj.'ibrlicbe
^Rechnungen gütigft honorieren p wollen.

Ser ©entrnlborftanb ber ©eroetbebereine Süriüj.

ber ©ettionen:
©lafermeifterDerein.
©penglermeifterberein.
2JßalermeifterDerein.

§afnermeifteroerein.
Sapegierermeifteroerein.
©hubmahermeifterberein.
SkcbbinbermeifterDerein.
©olbfcbmiebeDerein.

9t a m e n §

©ewerbeüerein 3üricb-
©ebreinermeifteroerein.
©ibloffermeifterDerein.
SJÎaurermeifterDerein.
3immermeifteroerein.
©cbneibermeifterDerein.
©ärtneroerein.
Serein gürdb. Sucbbructer.
©ewerbeoerein fRieSbadj.

®lefttoted)nifiije 9lunbf(J)au.
.Çerpgenbucbfee legt bie $änbe nicht in ben ©hooft.

3n einer Seihe grßfterer in* unb auSlänbifdjer Slatter ift
gegenwärtig folgenbeS 3nferat p lefen:

„Sin Snbuftrielle. Sie elettrifcbe Kraftübertragung Don

fffilpau mürbe 3nbuftrieHen ©elegenbeit bieten, fidb tn &er=
pgenbndbfee oorteilbaft nieberplaffen. Sie Ortfhaft ift Don
13 Ortfhaften umgeben unb würbe binreidjenbe unb billige
StrbeitSfräfte bieten. Sie Sebßrbe fiebert einem Unternehmer
baS grßfttmßglicbe ©ntgegenfommen p. Slnfragen firtb zu
richten an ben ©emeinbSpräfibenten Don ^erpgenbuebfee."

3n föergütt bat fidb ein Konfortium pr ©infübrung
ber eleftrifdjen Seiend; tun g gebilbet. ©S finb febon
bie nötigen ©dtiritte pr ©rmerbnng ber Söafferfraft getban
Worben.

©Ieïtrif^eê auë bem Sôatttê. Seftten Slontag würbe
bie ©röffnung ber eleftrifcben Selencbtung in ©iberS burcb
ein îleineS gefteben gefeiert; ber Staatsrat war burcb feinen
ISippräfibenten §rn. Seon Soten Dertreten. Sie âetriebS=

fraft beS SBerfes liefert bie SaDijance ; bas Sörfcften ©bippi§,
1 km Don ©iberS, erhält ebenfalls bie eleftrifdje SSelemibtung.

_
Sie ©ebaube für bie kantonale ©emerbe=3ln§fteHung

Sürilft 1894 finb burcb bie Sßitterung begünftigt foweit
oorgefebritten, baft bie Sauarbeit in allernäcbfter 3eü Doü=

enbet fein Wirb unb bie SnftaUation beginnen fann. Slit
fftücfficbt auf einen ©treif fann bie äkrficberung abgegeben
werben, baft Sorforge getroffen ift, baft bie ©röffnung ber
SluSftettung feineSmegS hiebnrb Derpgert werben fann.
3ubem finb ca. brei fßiertel ber fämtlici)en SluSfteller ber
©tabt 3üricb n i df t angebßrig nnb ans ben ftäbtiiben SluS=

fteHern mieberum ber grßftte Seil aus folgen ©ewerben,
Welche burcb bie beDorftebenbe SlrbeitSeinftettung nicht be»

rührt werben.

iBauwcfett in 3üri^. Ser ©tabtrat beantragt beim,

groften ©tabtrat SBafferoerforgungSermeiternngen im ©efamt*
betrag Don 448,600 gr.

Ser Söau beê eibgett. 5ßarIament§geMubeS in S8ertt

ift eine befdjloffene ©ache; benn ber ©tänberat bat mit
25 gegen 13 Stimmen (3 ©ntbaltungen) bem StationalratS=
befebluffe beigeftimmt. Srabo

Sauuiefen in Slorau. ©eftr gut müffen gegenwärtig
bie §auSbeftber in Slarau bran fein, benn fte Derlangen 2Jtiet=

preife, welche folchen in 3üricb unb Safel nicht nah=
flehen. SBobnungen für SSeamtenfamilien fommen auf
1200 bis 1500 gr. p flehen, bap enthalten bie IDtietDer*

träge noh allerlei hicanöfe Seftimmungen. @S fei baber

niht p Derwunbern, wenn folhe SogiS Sftonate unb Saftre
lang leer flehen ; bieS fei ber ©runb, baft nah allen Seiten
beftänbig baranf loS gebaut werbe unb man prophezeit,
Wenn baS fo fortgebe, Wie an anberen Orten einen Käufer*
frah. Sie ©inwobnerzabt SlaranS werbe jeftt 7000 über=

fhritten haben.

9Jlit bent Sau beê Sfremotoriumê in Söiel foE es

nun rafh DorwärtS geben. 3ngenieur SlenbauS fhenfte für
biefen 3®^ 32,000 gr. unb beforgt nun aud) bie 2luS=

arbeitung ber ißläne. Ser profeftierte 23au foU 17 SJleter

lang unb 10,5 ÜDteter breit unb baS ©ebäube Don einem
15 SJleter hoben Surm überragt werben. Ser Soben ift
Don ber ©emeinbe gefhenft worben.

Srafttfeilbrürfe. Ser SRegierungSrat beS SantonS Uri
bat bas Dom ©emeinberat ©ilenen Dorgelegte fßrojeft einer

Srabtfeilbrücfe Dom fogen. fReuftboben auf baS fenfeitige
SReuftnfer genehmigt.

©enernl ^erjog-Senlmnl. Sie OffizierSgefellfhaft
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macht. Die schlechten Arbeiter erhalten dadurch zu viel, die

guten verhältnismäßig zu wenig Lohn, Die Forderung des

8tägigen Zahltages könne, weil eine unnütze und bedeutende

Mehrarbeit für die Meister zur Folge habend, nicht ange-

nommen werden. Die Mehrbezahlung für Ueberzeit- und

Sonntagsarbeit sei schon bisher üblich u. s, w. Im Fernern
wurde die Polizeiinstruktion des kantonalen Polizeidirektors
besprochen; in der Hoffnung, daß ihr Vollzug besser sei als

ihr Wortlaut, wurde von einer bezüglichen Resolution ab-

gesehen. Beschlossen wurde dagegen eine Petition an den

Zentralverband um Gründung einer Kasse, aus welcher in
Streikzeiten weniger bemittelten Meistern Zuschüsse erteilt
werden können, damit sie durch praktische Anerkennung der

Solidarität nicht ruiniert werden. Auch eine Erhebung über
die in der Umgebung Zürichs bezahlten Löhne wurde ange-
ordnet.

Die Zürcher Glasergehülfen gelangen mit der Förde-

rung um 9stündige Arbeitszeit und Abschaffung der Akkord-

arbeit an die Meister, immerhin in der Meinung, die Sache

auf friedlichem Wege zu erledigen.

Centralverband zürcherischer Meister- und Gewerbe-
vereine. Die am 3. April abgehaltene Delegiertenversamm-
lung der Gewerbevereine Zürich hat die von den Meister-
Versammlungen vom 20. und 24. März gefaßten und vom
Centralvorstand erlassene Resolutionen redigiert u. beschlossen,

solche hiemit den Behörden und dem Publikum zur Kenntnis
zu bringen. Es lauten solche folgendermassen: 1. Die Ein-
führung des Neunstundentages ist für den Platz Zürich nicht
möglich. Gegenüber der erdrückenden Konkurrenz des Aus-
landes auf vielen Gebieten käme die Erfüllung dieser For-
derung einfach dem Ruin manchen Gewerbes gleich. Zürich
soll und will für sozialdemokratische Probleme das Versuchs-
feld nicht abgeben. 2. Die Forderung eines Minimallohnes
wird von der zürcherischen Meisterschaft nicht bewilligt; die

geleistete Arbeit soll das Maß des Lohnes abgeben. Bei
der Verschiedenheit dieser Arbeit, sowie der Vorbildung der

Arbeiter, ist die Fixierung eines Minimallohnes einfach
nicht möglich. 3. Die Meisterschaft Zürichs fordert von den

Behörden den Schutz der gesetzlich garantierten individuellen
Freiheit und daher auch Schutz für den Arbeitgeber und
die arbeitenden Gehülfen. Sie erblickt in den Erlassen der
kantonalen Polizeidirektion nur den gesetzlichen Rahmen,
diesen Schutz zu gewähren und erwartet von den Organen
gerechte Ausführung der gegebenen Vorschriften. 4. Die
zürcherische Meisterschaft erklärt sich solidarisch.

Viertcljahrsrechnungen. Der Centralverband der Ge
Werbevereine Zürich richtet an die Einwohnerschaft Zürichs
folgende Bekanntmachung: „Das rasch pulsierende wirtschaft
liche Leben Zürichs läßt es als wünschenswert erscheinen

daß auf dem gewerblichen Gebiet die vierteljährliche Rech

nungsstellung eingeführt werde und sehen wir uns deshalb
veranlaßt, an die Bevölkerung Zürichs die ergebene Bitte
zu richten, das Vorgehen zu billigen und vierteljährliche
Rechnungen gütigst honorieren zu wollen.

Der Centralvorstand der Gewerbevereine Zürich.

der Sektionen:
Glasermeisterverein.
Spenglermeisterverein.
Malermeisterverein.
Hafnermeisterverein.
Tapezierermeisterverein.
Schuhmachermeisterverein.
Buchbindermeisterverein.
Goldschmiedeverein.

Namens
Gewerbeverein Zürich.
Schreinermeisterverein.
Schlossermeisterverein.
Maurermeisterverein.
Zimmermeisterverein.
Schneidermeisterverein.
Gärtnerverein.
Verein zürch. Buchdrucker.
Gewerbeverein Riesbach.

Elektrotechnische Rundschau.
Herzogenbuchsee legt die Hände nicht in den Schooß.

In einer Reihe größerer in- und ausländischer Blätter ist
gegenwärtig folgendes Inserat zu lesen:

„An Industrielle. Die elektrische Kraftübertragung von
Wynau würde Industriellen Gelegenheit bieten, sich in Her-
zogenbuchsee vorteilhaft niederzulassen. Die Ortschaft ist von
13 Ortschaften umgeben und würde hinreichende und billige
Arbeitskräfte bieten. Die Behörde sichert einem Unternehmer
das größtmögliche Entgegenkommen zu. Anfragen sind zu
richten an den Gemeindspräsidenten von Herzogenbuchsee."

In Bergün hat sich ein Konsortium zur Einführung
der elektrischen Beleuchtung gebildet. Es sind schon
die nötigen Schritte zur Erwerbung der Wasserkraft gethan
worden.

Elektrisches aus dem Wallis. Letzten Montag wurde
die Eröffnung der elektrischen Beleuchtung in Siders durch
ein kleines Festchen gefeiert; der Staatsrat war durch seinen

Vizepräsidenten Hrn. Leon Roten vertreten. Die Betriebs-
kraft des Werkes liefert die Navizance; das Dörfchen Chippis,
1 strrr von Siders, erhält ebenfalls die elektrische Beleuchtung.

Bau-Chronik.
Die Gebäude für die Kantonale Gewerbe-Ausstellung

Zürich 1894 sind durch die Witterung begünstigt soweit
vorgeschritten, daß die Bauarbeit in allernächster Zeit voll-
endet sein wird und die Installation beginnen kann. Mit
Rücksicht auf einen Streik kann die Versicherung abgegeben
werden, daß Vorsorge getroffen ist, daß die Eröffnung der
Ausstellung keineswegs hiedurch verzögert werden kann.
Zudem sind ca. drei Viertel der sämtlichen Aussteller der
Stadt Zürich nicht angehörig und aus den städtischen Aus-
stellern wiederum der größte Teil aus solchen Gewerben,
welche durch die bevorstehende Arbeitseinstellung nicht be-

rührt werden.

Bauwesen in Zürich. Der Stadtrat beantragt beim
großen Stadtrat Wasserversorgungserweiterungen im Gesamt-
betrag von 448,600 Fr.

Der Bau des eidgcn. Parlamentsgebäudes in Bern
ist eine beschlossene Sache; denn der Ständerat hat mit
25 gegen 13 Stimmen (3 Enthaltungen) dem Nationalrats-
beschlösse beigestimmt. Bravo!

Bauwesen in Aarau. Sehr gut müssen g-genwärtig
die Hausbesitzer in Aarau dran sein, denn sie verlangen Miet-
preise, welche solchen in Zürich und Basel nicht nach-
stehen. Wohnungen für Beamtenfamilien kommen auf
1200 bis 1500 Fr. zu stehen, dazu enthalten die Mietver-
träge noch allerlei chicanöse Bestimmungen. Es sei daher
nicht zu verwundern, wenn solche Logis Monate und Jahre
lang leer stehen; dies seider Grund, daß nach allen Seiten
beständig darauf los gebaut werde und man prophezeit,
wenn das so fortgehe, wie an anderen Orten einen Häuser-
krach. Die Einwohnerzahl Aaraus werde jetzt 7000 über-
schritten haben.

Mit dem Bau des Krematoriums in Biel soll es

nun rasch vorwärts gehen. Ingenieur Neuhaus schenkte für
diesen Zweck 32,000 Fr. und besorgt nun auch die Aus-
arbeitung der Pläne. Der projektierte Bau soll 17 Meter
lang und 10,5 Meter breit und das Gebäude von einem
15 Meter hohen Turm überragt werden. Der Boden ist
von der Gemeinde geschenkt worden.

Drahtseilbrücke. Der Regierungsrat des Kantons Uri
hat das vom Gemeinderat Silenen vorgelegte Projekt einer

Drahtseilbrücke vom sogen. Reußboden auf das jenseitige
Reußufer genehmigt.

General Herzog-Denkmal. Die Offiziersgesellschaft
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